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Eın Jubiläum o1bt Anlafß ogratulieren un für die Zukunft guLe Wünsche YAur

Ausdruck bringen. Wer selbst e1n rundes Jubiläum teıert, wırd hoffentlich CI -

tahren können, geschätzt un: vielleicht geliebt se1In. Je länger dıe schon
zurückgelegte Wegstrecke ISt, desto eher wırd sıch mMI1t der Freude darüber 1aber
auch eıne Cr Nachdenklichkeit verbinden. Die Rückschau hebt ZWAar die
un! beglückenden Erfahrungen wıeder 1NsSs Bewufltsein. ber S1e sollte doch auch
die Versiumnıisse nıcht AUSSPaICH, dıe WIr Uu1ls selbst anrechnen un: Z ast legen
mussen. Der Blick ach VOTN wiıird unls vielleicht besorgt machen, un:! UNNSETE Er-
Wartungen werden VO  — der Erfahrung mıtbestimmt se1IN, da{ß UNseTC Vitalität un:
Flex1bilität nıcht gerade stärker werden. Fur Zuversicht un: ein festes Vertrauen ın
die Zukunft braucht ET ala jedenftalls andere Quellen als 1LL1UT eiınen oberflächlichen
un naıven Optimıismus.

Der Geburtsvorgang: eın kurzes Bulletin

Im Maı 2009 vollendet ERBINSUS Verfassung, das „Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland“, ıhr LebensJahr. Am Maı 1949, 1rZ VOT Miıtternacht,
stimmten die Mitglieder des Parlamentarıischen Rates 1n onnn MIt 53 zwolf
Stimmen dem VO ıhnen erarbeıteten Text endgültig Die Chronisten haben

die SCHAUC Uhrzeit der Abstimmung vermerkt: Es War 7355 Uhr! ber
dıe scheinbar naheliegende Assoz1atıon: „Also fünf ınuten VOT zwolf!“ yäbe nıcht
einmal die halbe Wahrheit wıieder. Eher hat damals die Eriınnerung das Ende der
natıonalsoz1ialistischen Herrschaft exakt vier Jahre die Beteiligten bewegt un

zügıger Entschlossenheit aNgZESPOFNL.
Der nächtlichen Abstimmung tolgen Tage außerster politischer Agılıtat. Die

westlichen Besatzungsmächte bekunden vorbehaltliıch iıhrer fortdauernden Rechte
ıhr Einverständnıs. 7Zwischen dem 18 un: dem Z Maı stimmen MIt eıner AuUS-
nahme alle westdeutschen Landtage dem Entwurf des Grundgesetzes
un: bringen damıt die Gründung der „Bundesrepublik Deutschland“ auf den Weg
Nur Bayern versagt selne Zustimmung, beschließt jedoch zugleıch, „dıe Rechtsver-
bindlichkeıit dieses Grundgesetzes auch für Bayern anzuerkennen, WEENN CS 1n Z7we!l
Dritteln der beteiligten Länder ANSCHOMMEC sel. Am 223 Maı 1949 wırd das Grund-
ZESELZ annn VO  z den Mıtgliedern des Parlamentarıischen Rates un: den Mınısterprä-
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siıdenten der Länder 1n eiıner Feierstunde 1n onn unterzeichnet un törmlich VCI-
kündet. Es trıtt, W1e€e och heute 1ın Art 145 Abs nachzulesen 1St mıt Ablauf
des Tages der Verkündung 1n Kraft“. Am Maı 1949 0.00Ö Uhr beginnt damıt
auch zeıtgleich un: 1n der Sache mi1t dem Proze(ß der Verfassungsschöpfung
trennbar verbunden dıe rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland.
uch sS1e begeht also ıhren Geburtstag.

FEın Bilanzversuch un: eiıne Anfrage
Di1e Aufgabe, redlich, selbstbewußt, 1aber auch selbstkritisch eıne Bılanz dieser sechs
Jahrzehnte zıehen, bleibt Sache der SaANZECN Gesellschaft. Jeder indıyıiduelle Ver-
such, eınen Beıtrag azu leisten, 1st unvermeıdbar VO subjektiven Aspekten
mıtbestimmt un mMu sıch auch seinerseıts kritischer Nachfrage stellen. uch eın
entschiedener Anhänger dieser Verfassung 1St davon nıcht befreıt.

Weder Überschwang och Schönfärberei sollten also die Wahrnehmung der Rea-
lıtät trüben. Deren Bıld möglıchst schwarz 1n schwarz zeichnen ware treilich
ebensowenig angebracht. Was Kritik verdient, darf nıcht unbeachtet bleiben. ber
auch überzogene Bescheidenheit ware tehl] Platz Denn WENN sıch Ende e1-
nNer solchen bılanzierenden Rückschau ein posıtıver Saldo ergäbe, sollten WIr uns
treuen un:! diesem Befund oratulıeren. Wır alle wuürden annn Ja als Bürgerinnen
und Bürger dieses Landes nımmt I1a alles 1L1UT 1ın allem Nutznießer und Gewiıin-
1918 dieser sechs Jahrzehnte SCWESCH se1n, un dıe, die be] uUunls leben, hätten ebenfalls
daran teilgehabt.

Wıe also steht 6S damıt? Konnen WIFr uns beglückwünschen, weıl WIrFr viele VO

uns AVX@)  e Anbeginn 1n diesem Staat un:! dieser Verfassung gelebt haben
und auch heute selt fast Zzwe!l Jahrzehnten alle gemeınsam leben? der
überwiegen die Argumente, die unls mıiıt dem Ergebnıis eines faıren Abwägens VO

Soll und Haben eher unzufrieden seın lassen? Was würde eınen solchen Glück-
wunsch UÜISETEe eıgene Adresse rechtfertigen? Was SCHAUCI Alßt uns vielleicht
doch ablehnen seın? der hındert die Politikverdrossenheit 1n uNnserem Land
viele VO  = uns schon daran, eıne solche sachorientierte Bestandsaufnahme
überhaupt och versuchen? Geben manche eher ıhrer fast schon habituell C
wordenen Neıigung klagendem Selbstmitleid nach, als sıch angesichts des uUu1ls

doch Zugekommenen zufrieden zeıgen un sıch auch eintach einmal treuen?
Unsere Überlegungen beginnen m1t eiınem kurzen Blick auf dıie damalıge S1itua-

t1on uUMNSCIE6ES Landes. Dann 1STt 1mM Rahmen des 1er Möglıchen auf die zentralen FEle-
der Antwort einzugehen, die das Grundgesetz damals auf dıe Vergangenheit

und für die Zukunft vgegeben hat Danach sollen drei signıfıkante Wegmarken 1n der
Wırkungsgeschichte dieser Verfassung betrachtet un ein1ge€ och offene Fragen
uUunNnseres Verfassungslebens angesprochen werden. Zum Abschlufß wırd annn dıe ak-
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tuelle Diskussion INn die tortdauernde Bedeutung des Grundgesetzes un dıe
richtigen Ansätze tür seıne Interpretation angesprochen werden un: ZUIMN Versuch
eıner Gesamtwürdigung hinführen.

Wıe CS damals unls stand

Miıt dem Inkrafttreten des Grundgesetzes hat unzweıtelhaft eın Abschnuıitt
deutscher Geschichte begonnen. Das Gewicht dieser Zäsur annn Ianl aum Wll"k-
ıch erfassen, hne sıch Eerneut dıe Zeitumstände vergegenwärtigen, 1n de-
1eN und für die un 1n dıe hıneıin das Grundgesetz erarbeıtet un verkündet
worden 1St. Viıer Jahre hatte die totale Kapıtulatıon zugleıch das Ende der
natıonalsoz1alıstischen Gewaltherrschaft gebracht. Dafi das 1n Wıahrheıt auch Be-
freiung bedeutete, wurde damals treılich LL1UT VO wenıgen Wahrgenommen. Fuür alle
wurde dagegen 1U chritt chrıiıtt das orauenhafte Ausmafß auch der moralı-
schen Katastrophe offenbar, dıe ber das Land gekommen W AaT. Die physischen un:
psychischen Folgewirkungen der vollständigen Niıederlage wuchsen VON Tag
Tag Mehr als zehn Millionen Flüchtlinge un: Vertriebene 1n das de facto
längst geteilte Land gyestromt. Hunger un: winterliche Kälte bedrängten fast alle
Zehntausende Soldaten des Krıieges noch, VOT allem 1ın der SowjJetunıion, 1n
Gefangenschaft; VO Oort sollten die etzten UÜberlebenden EerSstT 1955 die Heimkehr
erleben.

Dieser Lage entspricht der eiıgentümlıch sıgnalhafte Charakter des Grundgesetzes,
W1€e 1in den TE Grundlini:en seiner Antwort auf dıe Vergangenheıit exemplarısch
deutlich wırd Zum eınen dokumentiert diese Vertassung, die AaUus wohlerwogenen
Gründen damals doch nıcht ZeENANNL wurde?, den Wıillen Zzu eiınem politischen,
mentalen un:! moralischen Neubeginn VO  — rund auf Nach den Schrecklichkeiten
der natiıonalsozıialistischen Herrschaft erteılt S1e jeder orm totalıtärer Gewaltherr-
schaft eine klare Absage. Zum andern knüpft S1e durchaus dıe Iradıtion un: die
Prinzıipien ıhrer Vorgängerin Aaus We1mar d entscheıidet sıch jedoch 1n Abgrenzung
VO ıhr zugleich für eın Modell parlamentariısch-demokratischer Regijerungs-
torm, dessen Elemente seıtdem manche Nachahmung 1n Verfassungen anderer L an-
der gefunden haben Schliefßlich versucht S1e 1ın fast beschwörender Weıse, die
Grundsubstanz ihrer Antwort 1n dıe Zukunft hıneın testzuschreıiben.

Das Grundgesetz als dreitache Zeıtansage

Angesichts der dramatıschen Sıtuation jener Tage darf das Grundgesetz 1n der Tat
als eıne ebenso beeindruckende W1€ logisch-konsequente Zeıtansage WeCI-

den Das Wort „Zeıtansage“ 1ST dabe] durchaus absıichtsvoll gewählt. Da{fß Entschei-
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dungen VO tundamentaler Bedeutung getroffen wurden, 1st den me1listen Menschen
damals treilich ”al 1Ns Bewußtsein gedrungen. Noch ımmer verdrängte dıe dorge
um das Durchkommen un: um das tägliche YTOtTt alles andere.

ber 1U beginnt die GLI Verfassung mıiıt einer Aussage, die gleichermaßen als
Feststellung W1CE als Programm gelesen werden zl „Die Würde des Menschen 1St
unantastbar“ (Art Abs GG) Das 1St türwahr, W1e€e die Jüngeren uns heute
vielleicht würden, eın „hammerharter“ Sat7. Er wırd sotfort och bekräftigt:
Diese Wuürde des Menschen s Zu achten un schützen 1st Verpflichtung aller
staatlıchen Gewalt“ „Darum“ tolgt das Bekenntnis „unverletzlichen un:1-

außerlichen Menschenrechten“, un: den „nachfolgenden Grundrechten“ wırd eiıne
betonte Vorrangstellung 1n der Verfassung insgesamt eingeräumt un ausdrücklich
dıe Kraft zugesprochen, „Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung
als unmıttelbar geltendes Recht“ bınden. (Art Abs un GG)?

Das also soll VO 1U „ohne WeNnNn und aber  CC Fundament und Ma{fistab des p —
lıtıschen Handelns un der rechtlichen Ordnung 1n diesem Land se1InN. Miıt dieser
zentralen Botschaft erteılt die 0K Verfassung zugleich jeder Art menschenverach-
tender, totalıtärer Herrschaft eiıne klare Absage. Politisch und moralıisch, so71a] SA
recht un: des triedlichen Zusammenlebens aller wiıllen soll VO rund aut eın

Anfang tür das Gemelnwesen gemacht werden.
Dıie fundamentale Bedeutung dieser „Zeıtansage? ann I11all ohl wiırklıiıch HU:

ANSECIMNECSSCH einschätzen, WCI11) Ianl die eıt 1mM Blick behält, 1ın die hineıin S1e 1949
erfolgt 1St. Nach meıner persönlichen Auffassung 1St eben das jedoch auch eine
verzichtbare Voraussetzung für die unverkürzte Wahrnehmung der Ma{isstäbe, die
auch och ach 60 Jahren für jede Diskussion ber die Bedeutungsgehalte gerade
auch des ersten Satzes unNnserer Verfassung gelten sollten. Di1e Geschichte entlä{ßt Uu1nls

auch ın dieser Hınsıcht nıcht.
Das Grundgesetz hat weıterhın wichtige Grundentscheidungen der We1i1marer

Verfassung wıeder aufgenommen. Es bewahrt un: das demokratische, das
republıkanısche un:! iınsbesondere das Rechtsstaatsprinzıp un: formt die ersien
soz1alstaatliıchen Anstöfße der We1l1marer Verfassung 1n Art 20 und 728 eıner
gleichrangigen Staatsfundamentalnorm au  N Zugleich ANTWOrTLeT CS jedoch auf die
strukturellen Schwächen der We1marer Verfassung, d1e schlußendlich AD Schei-
tern der Republık erheblich beigetragen haben, mı1t einem yanzlıch Konzept
parlamentarısch-demokratischer Regierungsform.

Zur Erinnerung: Dıie We1marer Verfassung hatte bekanntlich 1n ıhrem Art 53
WRV die Zuständıigkeiten der monarchischen Staatsspitze A4US der Bismarckschen
Reichsverfassung weıtgehend 1n das CUu«C Amt des Reichspräsidenten hınüber-
proJ1ızıert. Danach un:! entlief(ß alleın der Reichspräsident den Reichs-
kanzler. Nach Art 54 WRV bedurften dieser und se1ne Mınıster jedoch ıhrer
Amtsführung zugleich des Vertrauens des Reichstags. FEın Mißtrauensvotum des
Parlaments W arTtr aber nıcht besondere Voraussetzungen gebunden. Fand sıch
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daftür eıne Mehrheıt, W ar der Kanzler Aaus dem Amt geworten, auch Wenn diese
Mehrheit nıcht gewillt oder nıcht tahıg W al, ıhrerseits eıne (AUS Regierung bıl-
den Diese doppelte Abhängigkeit des Reichskanzlers 1ef ıh also vewissermafßen

Z7wel seiıdenen Fäden hängen. Rıß weshalb auch immer auch 1L1UT eıner
VO beıiden, un! se1n Kabinett AaUuUsSs dem Amt entfernt, un: 6S begann C1-

eut eıne „regıerungslose“ eıt Hınzu kam, da{ß der Reichspräsident ach Art 48
WRV ERAKKEE bestimmten Umständen die Gesetzgebungszuständigkeit sıch zıehen
un: durch Verordnungen wahrnehmen konnte, dıie 11UTr och der Gegenzeichnung
durch den Reichskanzler bedurften. Im Ergebnis WTr dem ohnehın geschwäch-
ten Parlament un: seinen Parteıen oleichsam VO Verfassung auch der ück-
ZUS AUS der vollen Verantwortung für Bestand un Leıtung des (Gjemeiınwesens
eröfftnet.

Diese Konstruktionstehler der We1imarer Verfassung wırkten sıch zunehmend
destabıilisıerend aus, Je schwieriger angesichts des Anwachsens der radıkalen Grup-
pıerungen dıe Bıldung demokratischer, republikfreundlicher Regierungen wurde.
Da den Feiınden der Republık schliefßßlich die Regierungsmacht tormal „über-
tragen“ wurde, ändert nıchts daran, da{ß S1C S1Ee eben auch „ergreifen? konnten mı1t
schrecklichen Konsequenzen.

Das Grundgesetz vermeıdet diese Schwächen eınes semiparlamentarischen
Systems un: konzipiert stattdessen eın unverkürztes vollparlamentarisches Regıe-
rungssySLem. Es 1St 1U ausschließlich Sache des Bundestages, mıiıt absoluter Mehr-
eıt den Bundeskanzler wiählen. Das Vorschlagsrecht des Bundespräsidenten hat
eher ormale Bedeutung. uch 1mM außersten Fall annn dieser ULTE Neuwahlen AaUS-

lösen oder eiıner Mınderheıitsregierung den Weg treigeben. Damıt 1sSt die Posıtion
des Kanzlers deutlich gestärkt. Im Verbund MI1t seiner Rıchtlinienkompetenz ach
Art 65 1ST auch dıe Handlungsfähigkeit des Kabinetts stabılısıert; dıe einzelnen
Bundesmuinıster sınd nıcht mehr einem direkten Mifßtrauensvotum des Bundestages
aUSgESETZEL. Be1l alledem kommt jedoch dem „konstruktiven Mißtrauensvotum“ des
Art yleichsam dıe Funktion eiınes Schlufßsteins [)as Parlament ann
Z,WafrY, WE sıch 1n ıhm eine (l Mehrheit bıldet, den Bundeskanzler auch
während der laufenden Amtsperiode A4AUS dem Amt entternen. ber dieses Recht
ann 6S L11UT ausüben, iındem CS miı1t absoluter Mehrheit eiınen Nachfolger wählt So
1St gewährleistet, da{fß regelmäfßig eine VO der Parlamentsmehrheit gewählte und 1mM
Z weitel auch getlragene Regierung 1mM Amt 1St.

Diese konsequente Verwirklichung des Prinzıps der repräsentatıven parlamenta-
rischen Demokratie IST das zentrale Element der Antwort des Grundgesetzes auf
das Scheıtern VO  a We1mar. Es 1St nıcht zuletzt die Regelung des „konstruktiven
Miıfßßtrauensvotums“, die Land bıs heute VOTLI der atalen Schwächung durch
sıch kurzfristig wıiederholende Regierungswechsel bewahrt hat

Schließlich aber hat das Grundgesetz A4US der doppelten Erfahrung des Scheiterns
der Weıi1marer Demokratiıe un!: der Katastrophe der natıonalsoz1ialistischen Dikta-
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EHT: och eine überraschende und doch letztlich logische Konsequenz SCZOYCN. Es
macht den Versuch, die tundamentalen Grundsätze seiner Ordnung auch 1n
die Zukunft hıneıin testzuschreiben und deren Geltung dauerhaft sıchern. In
Art 79 Abs wırd, neben eiıner Bestandsgarantie für das töderalistische System,
jede Änderung dieser Verfassung, durch welche „die in den Artıkeln un:! nıe-
dergelegten Grundsätze berührt werden“ würden, für UNZULÄSSIG erklärt. Die Sub-

des oroßen Eröffnungsartikels und die schon AUS We1mar überkommenen
fundamentalen Prinzıipien der Staatsgestaltung 1n Art C sollen also tür immer VOT

jeder Abschwächung oder inhaltlichen Entleerung geschützt se1IN.

Lebendige Verfassung 1MmM Wandel

Diese „Ewigkeitsklausel“ des Grundgesetzes hat aber sel1ne Oftenheit und Flexi-
bılıtät gegenüber graviıerenden politischen un gesellschaftlichen Veränderungen
keineswegs beeinträchtigt. uch WEeNnNn 1mM Umgang mı1t eiıner Verfassung un ıhrer
Textgestalt Behutsamkeit walten sollte, mu{fß diese doch aut einen einschne1-
denden Wandel 1m Leben der staatlichen Gemeinschaft reagıeren un: Antwort BC
ben können.

Zwischen 1951 un 2006 haben Bundestag und Bundesrat als die dafür zuständi-
SCH Urgane 572 „Gesetze Z Änderung des Grundgesetzes“ beschlossen. Die dabei
erfolgten Veränderungen des Verfassungstextes sınd natürlich VO unterschied-
lıchem Gewicht, un: kritische Nachfrage wırd da oder OFT auch e1in allzu heftiges
Wehen des schnellen Zeıtgeistes ausmachen können. Da{iß VOTL allem 1ın den ersten

Jahren och manche Nachbesserung notwendig wurde, verwundert ebenso wen1g
W1e eine deutliche Häufung VO Änderungsgesetzen ach dem „Machtwechsel“
VO 1969 Aus der Gesamtheıt der Fälle jedoch einıge deutlich heraus. Sıe
versuchten jeweıls, auf besonders einschneidende Veränderungen 1ın der (zesamt-
sıtuatiıon UNSSETESs Landes antworten, und S1C demgemäfßs besonders heftig
umstrıtten. Auf Trel dieser Verfassungsänderungen wiırd 1mM tolgenden näher
eingegangen, weıl S1C 1ın gewlsser Weıse zugleich Marksteine 7zwıischen unterscheı1d-
baren Perioden 1n der Geschichte der Bundesrepublik und ihrer Verfassung darstel-
len

Zuerst sınd 1er dıe Auswahl bleibt natürlich subjektiv mıtbestimmt die-
jenigen Anderungen des Grundgesetzes NECHNMNECIL, mı1t denen das Parlament 1956
die verfassungsrechtlichen Konsequenzen AaUus der Errichtung der Bundeswehr und
dem 1m Jahr erfolgten Beıtrıtt der Bundesrepublık ZUULT: NATO zieht. Die
vorausgegangenen Auseinandersetzungen hatten die Gesellschaft außer-
ordentlich bewegt. Di1e Hoffnung vieler, CS könne für Land eıne VO einem
absoluten Pazıtismus gepragte Zukunft 1n der Mıtte eines konfliktfreien Kontinents
geben, hat sıch freılich bıs heute nıcht ertüllt.
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Verfassungsrechtliche Regeln für den Notstand

Fın Jahrzehnt spater wollte die xroße Koalıtion AaUus GCDU/GSU und SPI) miıt
der verfassungsrechtlichen Klarstellung der Rechte HM Pflichten der einzelnen
Staatsorgane 1m Fall e1InNes außerordentlichen Notstands eıne 1m Grundgesetz selt
Anbegınn klaffende Lücke schließen. Die Auseinandersetzungen darüber erftaßten
schließlich die Gesellschaft, 1n der viele eın unkontrolliertes Übermächtig-
werden der Staatsmacht türchteten. Die 1m Juni1 1968 erfolgte Verabschiedung der
„Notstandsverfassung“, die eıne orößere Zahl VO Grundgesetzartikeln betraf, be-
yunstıgte das Entstehen der „außerparlamentarischen Opposıtion", die spater Aın

eıner der Quellen ernster Herausforderungen tür den demokratischen Staat
wurde.

Dabe1 hatte C der stufenweıse Abbau der Vorbehaltsrechte der westlichen Dueger-
mächte 1m Grund längst notwendig gemacht, eıne eigenverantwortete Antwort auf
das Dilemma geben, VOTLI das sıch jeder demokratische Staat gestellt sıeht. UDı1e
Regelungen jeder Verfassung gelten naturgemäfßs zunächst ımmer der 1mM VOTaus be-
rechenbaren Normalıtät. Es 1St auf den ersten Blick auch HT: schwer VO der and

weısen, da{fl eıne 1n jeder Hınsıcht zureichende Normierung des staatlıchen Han-
delns auch für alle nıcht 1mM VOTAaUS berechenbaren Detauils eiınes Ausnahmezustan-
des ohnehin unmöglich se1 Not kenne eben eın Gebot ber dieses Argument
1efert selbst och keıne Bestimmung dessen, W 4S VOT dem Forum der Vertassung als
Ausnahmezustand gelten hat, un: unterschätzt die Gefahr willkürlicher Inter-
pretatiıonen un: nıcht mehr legitimıerbaren Handelns einzelner, die verade ber
Handlungsmacht verfügen.

[ )as Staatsrecht ann also 1er nıcht authören. Es mu{fß versuchen, den normlosen
Zustand überwinden, ındem CS 1mM Rahmen des Möglichen denkbare Fille des
Staatsnotstands definiert, für diese annn veränderte un: auch erweıterte Zuständig-
keıten regelt un! 1m übrıgen gerade durch die deutliche Unterscheidung 7zwischen
Ausnahmezustand un: Normalıtät 1n jedem Fall auf der möglichst schnellen ück-
kehr ZUr letzteren besteht.

In der Rückschau erscheıint heute das Urteil erlaubt, da{fß das Grundgesetz mMI1t Se1-
1G „Notstandsverfassung“ VO 1968 der außerst sensıiblen Mıtte 7zwıischen nıcht
verantwortbarer Untätigkeit und übertreibender Aktıvıtät sehr ahe gekommen 1ST.
Vollständig autflösbar 1STt das beschriebene Dilemma für eınen demokratischen Staat
ohl nıcht. In der Bundesrepublık Deutschland oilt aber Jetzt auch 1m Notstands-
£41] eın auf diesen hın moditizıertes Verfassungsgebot. Die dem Demokratieprinz1p
7zuwiderlauftende These „5ouveran 1st, WeTl ber den Ausnahmezustand entsche1-
det!“ hat ıhre Geltung 1er verloren.
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Das Grundgesetz un der Prozefß der Wiıedervereinigung
Eın drıtter, besonders einschneidender Vorgang eıner Grundgesetzänderung W al

schließlich dıe orofße Verfassungsreform, mıt der zwischen 1990 un 1994 der Pro-
z e{ der Wiıederherstellung der staatlıchen Einheıit Deutschlands 1n mehreren Schrit-
ten verfassungsrechtlich vorbereıtet,ertun: aufgearbeıitet worden IST. Bıs
heute wollen eiınem die Komplexıtät, die Ablaufgeschwindigkeit besonders der CL -

sSten Phase un die Ergebnisse dieses bısher bedeutsamsten Anderungsvorhabens
als schier atemberaubend erscheıinen.

Von seıner Entstehung hatte das Grundgesetz das Z;el der Wıederherstellung
der staatlıchen Einheıit Deutschlands Al re1l tellen thematisıert. In der Präambel
WTr der Wılle, die „natiıonale un: staatliche FEinheit wahren“, bekräftigt un C1-

klärt worden, I11all habe „auch für Jjene Deutschen yehandelt, denen mıtzuwirken
versagt war  .& Und „das ZESAMLE Deutsche Volk“ blieb „aufgefordert, 1n freier
Selbstbestimmung die Einheit un: Freiheit Deutschlands vollenden“ Daneben
hatte das Grundgesetz damals Z7wel möglıche Wege ZUT. Erreichung dieses Ziels be-

Es hatte ZU eınen 1m Art 23 seınen damalıgen Geltungsbereich durch
eıne Aufzählung der alten Bundesländer markiert un: danach lapıdar bestimmt: Aln
anderen Teıilen Deutschlands 1ST Gcs ach deren Beıtrıtt 1n Kraft setzen.“ In einem
vewlssen Spannungsverhältnıs S WAB| schien freıilich VO Anfang der damalıge
Schlußartikel 146 stehen: „Dieses Grundgesetz verliert seıne Gültigkeit
dem Taze: dem eıne Verfassung iın Kraft Eritt, die VO  — dem Deutschen Volke 1n
treier Entscheidung beschlossen worden iStf:  D

Vom Spatherbst des Jahres 1989 diese beiden Bestimmungen bald 1n WıSs-
senschaftt, Publizistik un: Politik heftig umkämpftt. Wiährend die Bundesregierung
und auch die Mehrheit 1ın der 18 März 1990 ersten fre1 gewählten Volkskammer
den Beıtrıtt der DDR vemäfßs Art JR anstrebten, stand dem zunächst die 'These i05s
über, da{fß mı1t Art 146 auch eın anderer, bCVOYZUgGI'ISWCITCI” Weg ZUT Wıeder-
vereinıgung offenstehe. Als sıch annn die tatsiächliche politische Entwicklung immer
deutlicher der Lösung ach Art 3 zuneı1gte, wurde dıe Gegenthese dahingehend
gespitzt, da{fß die Wiıederherstellung der deutschen FEinheit gerade NUNY auf dem Weg
ber die Schattung einer Verfassung erfolgen habe Die Forderung ach e1-
1TieTr Verfassung für das wıedervereıin1gte Deutschland verselbständigte sıch
anı ımmer mehr, und der inzwischen geänderte Art 146 wurde VO manchen als
verbindlicher Auftrag des Grundgesetzes AazZu interpretiert und entsprechend poli-
tisch vertochten*. Dabe] zeıgte der ZESAMTE Kontext klar, da{fß das Grundgesetz sıch
949 keineswegs bedingungslos UT Disposıtion gestellt, sondern se1n eigenes Außer-
krafttreten gerade, aber eben eigentliıch auch NUY für den Fall angekündıgt hatte, da{ß
eıne Wiederherstellung der FEinheit Deutschlands allein ber die Erarbeitung und Ver-
abschiedung einer Verfassung durch das olk der seıne Keprasentanten
möglıch werden würde un nıcht auf dem Weg des „Beıtrıtts“ ach Art D
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Unterstützend wurde auch der vorgeblich tortdauernde „Provisoriumscha-
rakter“ des Grundgesetzes CTneUr thematisıert un! Art 146 als Bestätigung daftür 1n
AnspruchSDa das Grundgesetz 1949 1n se1iner Präambel dem staatlı-
chen Leben ‚für eıne Übergangszeit“ eıne Gc Ordnung vgegeben hatte, War

eher selten diskutiert worden. SO W ar das „Proviısorium“ Grundgesetz 1n die Jahre
gekommen und dabei ımmer überzeugter auch als eıne vollgültige Verfassung ak-
zeptiert worden. Von Legitimationsdefiziten des Grundgesetzes W ar wenıger die
ede SCWCECSCH, un ın jedem Fall gyalten S1Ee als langst geheilt®.

Jetzt aber W ar plötzlich wieder heftig umstrıtten, 1n welchem Sınn enn das
Grundgesetz ursprünglıch als eın Provisoriıum gxewollt SECWESCH se1 un: ob seın PIO-
visorıscher Charakter nıcht notwendig das Ere1ign1s der Wiıedervereinigung ber-
dauert habe un! also tortwirke. Dagegen W ar jedoch geltend machen, da{ß die
Formulierung .für eıne Übergangszeit“ eben eınen zeıtlichen, nıcht aber eınen
materiell-inhaltlıchen Vorbehalt markiert hatte un! da{fß das Grundgesetz also 1n
dieser Hınsıcht MmMI1t seınen tundamentalen Bestimmungen ber dıie Grundrechte,
ber die grundlegenden Staatsziele un! ber dıe Grundlinıen der Staatsorganısatıon

VO  — Anbegınn nıchts wenıger als „provisorisch“ SEWESCH IST: In der lat hätte
sıch e1ın ungeteıiltes 'olk Ja MmMI1t ıhm als der Grundregel se1nes Zusammenlebens her-
vorragend auf Dauer einrichten können.
er Streit darüber, ob das Grundgesetz ach den notwendigen Anderungen un

Erganzungen auch weıterhın die Verfassung für Deutschland se1ın könne oder ob
das wıiedervereıinıgte Deutschland eıne andere, CUuU«C Verfassung brauche, dauerte
auch ber den 1m September 1990 abgeschlossenen Eınıgungsvertrag’ hınaus
Mıt diesem Vertrag und den 1n ıhm enthaltenen „ein1igungsbedingten AÄnderungen
des Grundgesetzes“ hatte jedoch die notwendige Reform des Grundgesetzes bereıts
begonnen. S1e 1St mıiıt der Einfügung eınes umfangreichen, dıe Verwirklichung der
Europäischen Unıon betreffenden Artikels 75 1m Dezember 1997 tortgesetzt
un! mıt der endgültigen Beschlufsfassung VO  - Bundestag un! Bundesrat ber die
1m FEınıgungsvertrag och offen gebliebenen zwweıteren Verfassungsänderungen 1m
Spätherbst 1994 ZU Abschlufß gekommen. Zuvor hatte eiıne „Gemeıinsame Ver-
tassungskommıssıon” 1n mehrjährıiger intensıver Arbeıt die dafür notwendigen
Kompromıisse herbeigeführt un eın ınsgesamt breıt akzeptiertes Ergebnis der
Reform ermöglıicht.

Der spektakuläre Vorgang, ın dem innerhalb eines knappen Jahres dıe Wiıieder-
herstellung der staatlıchen FEinheit Deutschlands erreicht werden konnte, hat die
Standtestigkeıt, die normatıve Kraft un: zugleich dıe Flexibiliät des Grundgesetzes
eıner harten Bewährungsprobe unterzOogeCN. Das Grundgesetz hat s1€, WwW1€ ıch
meıne, 1n beeindruckender Weıse bestanden un:! seıne Grundsubstanz hne Scha-
den bewahren können.
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Es o1bt auch offene Fragen
ber das 1sSt keine (sarantıe auch für die Zukuntftt. Politische und vesellschaftliche Ent-
wicklungen werden immer wıeder Anforderungen den Staat tühren, und
die geltenden Normen der Verfassung werden S1e weder ımmer teUEernNn och ıhnen
immer wehren können. Zu einem realistischen Ausblick gehört CGS deshalb, auch einıge
Probleme anzusprechen, deren Lösung die Vertassung tangıeren und möglicherweise
EL gewıssen Veränderungen ıhres Normenbestandes Anlafs geben könnte.

[ )a steht Z Beispiel die verfassungsrechtlich W1€ verfassungspolitisch relevante
Frage, ob der Bundestag nıcht ein Selbstauflösungsrecht haben sollte. uch die
verfassungsgerichtliche Prütung der Bedenken, die sıch 982/83 AUS der auf dem
mweg ber die „Vertrauensirage“ ach Art 68 herbeigeführten Bundestags-
auflösung ergeben haben, hat diese Frage nıcht erstummen lassen. Freılich ONN-
ten sıch die demokratischen Partejen annn 1aber durch den Rückzug auf Neuwahlen

schnell der Verpflichtung entziıehen, ertorderlichenfalls auch mMIıt sehr pragmatı-
schen Zielsetzungen eıne Koalıtion bılden.

uch dıe breite Tendenz, iınnerhalb des polıtıschen Gesamtsystems ach orO-
Keren Möglıichkeiten partızıpatorıscher Mitwirkung für alle oder doch für MOg-
lıchst viele suchen, legt eıne ständıg( Reflexion dieses Problemfeldes ahe
Di1e Schöpter des Grundgesetzes hatten freilich für ıhre Entscheidung ZUZUNSTEN
des repräsentatıven Demokratiekonzepts ach aller historischen Erfahrung guLe
Gründe®. SO haben S1e iınsbesondere die W.ahl des Staatsoberhaupts der ausschlie{fß-
ıch für diesen Zweck konstitulerten Bundesversammlung überantwortet. Die e1N-
zıge Ausnahme auf der Bundesebene bılder die für den Fall der Neuordnung VO  D

Ländergrenzen vorgesehene Volksabstimmung ach Art 29 Grundsätzlich
sollten plebiszitäre Mıtwirkungsmöglichkeiten auch auf der Landes- un der Kom-
munalebene jedoch die Zuständigkeiten der vewählten UOrgane ZW ar durchaus ach
bestimmten Regeln erganzen, nıcht aber können.

Da auch das töderalistische Prinzıp 1n Art 79 Abs eıne starke Absıche-
LUNS erfahren hat, hındert nıcht, da sıch AaUus ıhm ımmer wıeder als problematisch
empfundene Folgerungen ergeben können. Die offenen Fragen der Föderalismus-
retorm iıhnen etwa die ach der Wertung der Länderstimmen 1m Bundesrat

dürften, sollten sS$1e sıch als lösbar erweısen, fast notwendıg verfassungsrechtliche
Konsequenzen ach sıch ziehen. Ahnliches oilt tür Probleme, W1e S1€e sıch auch 1m
weıteren Vollzug der Integration 1n der Europäischen Unıion ımmer wıeder AKSIU CI-

geben können. In diesem „Staatenverbund“, der eın Bundesstaat un eben doch
mehr als en Staatenbund 1St, annn die gegenwärtıge Verteilung der Zuständigkeiten
zwıschen seınen Urganen gzewıs nıcht sakrosankt se1InN. Und die offenbar möglıchen
Kompetenzkonflikte zwıischen Gerichten auf europäıischer Ebene un: dem Bun-
desverfassungsgericht lassen erkennen, da{fß dıe Flex1bilität der Verfassung sıch auch
1n der Zukunft immer wıeder NCUu wırd bewähren mussen.
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Die Kontinultät der Verftassung 1st eın hohes (Silt

Wıe wichtig uns aber auch die Fortdauer iıhrer unverkürzten Geltungskraft se1ın
mufß, soll 1U och el Vorgangen exemplarısch verdeutlicht werden. Der
könnte eher als eın wen1g skurril erscheinen. Die beiden anderen ındes mussen mıt
wachsender Besorgni1s bedacht werden.

Als MIt der Eınıgung ber die Bedingungen des Beıtrıtts der DDR entschieden
WAal, da{fß das Grundgesetz auch weıterhın die Verfassung für das 11U wıederver-
einıgte Deutschland se1ın würde, hatte der ursprüngliche Art 146 eigentlich
se1ıne Funktion verloren. Der Eventualfall, für den geschaften worden WAal, W ar

nıcht eingetreten. ber der Sıcherung der ertorderlichen Mehrheiten wiıllen 1St
damals nıcht gestrichen, sondern 1n einer NCUCI, kompromifsbedingten Formu-

lierung erhalten geblieben. Was 8 jetzt AaUSZUSASCH VErmMAaAa$S,;, 1St treilich politik- w1e
verfassungstheoretisch ohl aum mehr als eıne Irıyialıtät GSs se1 denn, INnan wollte
In ıhm die versteckte Einladung erkennen, dem Grundgesetz VO 1Ur einen
„]3. schliefßlich provisorıschen“ Charakter bescheinigen.

Eın dauerhafter Schaden für die politische Kultur uUuNseI CS Landes stünde jedoch
befürchten, WECN die negatıven Reaktionen SeWlSsser Teıle der Offentlichkeit autf
Entscheidungen VO  — Abgeordneten, die eindeutig VO Art 38 gedeckt sind, 1n
uns Land Schule machen sollten. Die organge des Jahres 27008 1mM Hessıischen
Landtag un!: ıhn erum sind hıinreichend bekannt. Nıcht hinreichend bekannt
sınd dagegen allem Anscheıin ach be] manchen die Verfassungsbestimmungen ber
das treıe Mandat VO Abgeordneten und ber die Notwendigkeıit der Unterschei-
dung 7zwischen erwünschter Fraktionsdisziplin un! unzulässıgem Fraktionszwang.
Deutlich unterentwickelt 1St offenbar weıter das Gespür dafür, W as eine (zew1ssens-
entscheidung kennzeichnet und da{ß das flotte Urteil anderer Personen, CS handle
sıch Sal nıcht eiıne solche, meıst auf en hohes Ma{ Arroganz be]l den Urte1-
lenden schliefßSen Aft Schliefslich die bestürzt machende Mafßlosigkeit IMNall-

cher innerparteilichen Verbalattacken Abgeordnete, dıe eıne ZW alr vielleicht
unerwünschte, aber eben doch völlig legitime Entscheidung getroffen haben Der
Satz VO der Wuürde des Menschen un: ıhrer Unantastbarkeıt AlSt auch 1er orüßen!

Besonders bedenkenswert un!: problemgeladen erscheıint aber schliefßlich die
Entwicklungsrichtung einer verfassungsrechtlichen Diskussion, die sıch se1it eıner
Reihe VO Jahren ımmer deutlicher abzeichnet. S1e tührt uns den Anfang des
Grundgesetzes un: damıt zugleich den Ansatzpunkt HSGFE Betrachtungen
zurück.

Angeregt schon durch den Konvent VO Herrenchiemsee un: dessen Motto, da{ß
„der Staat für den Menschen da“ se1 HB: ‚nıcht der Mensch für den Staat: , hatte der
Parlamentarısche Rat mMI1t dem ersten Satz des Grundgesetzes nıcht eintach irgend-
eın Grundrecht ixlert. Mıt den Worten: „Die Würde des Menschen 1St unantastbar“
hatte vielmehr bewulst un! 1mM Wıssen ıhre unzäihlbaren Verletzungen
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während der nationalsozialistischen Herrschaft eın unverfügbares Fundament
den Anfang stellen wollen, auf dem die ZESAMLE Ordnung des NEeU begründenden
(Gemeinwesens autbauen un: VO dem S1Ce insgesamt un:! legitimiert se1ın
sollte. Im Sınn dieser Intention 1St die Eıngangsbestimmung des Grundgesetzes
lange praktisch unangefochten als „Basıs für eın SaANZECS Wertsystem“ verstanden
worden, 1n der der objektive „sıttlıche Wert der enschenwürde“ zugleich ZU

mafßgebenden Rechtswert un: Z „obersten Konstitutionsprinzıp allen objekti-
VT1 Rechts‘ erhoben worden 1St Der zentrale Wert der enschenwürde stellt
demnach 1m Verhältnis den anderen, VOL allem 1n den „nachfolgenden Grund-
rechten“ verfassungsrechtlich verankerten Werten gleichsam eınen Obersatz dar,
ohne selbst 1m Sınn ein Grundrecht se1InN. ber anders als tür die rund-
rechte, die ZW aar nıcht 8 iıhrem Wesensgehalt, 1aber ımmerhiın ach Mafißgabe des Art
19 eingeschränkt werden dürfen, oilt tür den Rechtswert der enschenwürde
eıne absolute Bestandsgarantie. Daraus folgt insbesondere, dafß der Wert der Men-
schenwürde un: damıt der Anspruch auf ıhre Unantastbarkeit nıcht Gegen-
stand eıner wechselseitigen Güterabwägung werden kann, WEeNnN zwıischen ıhm un:
einem der als „nachfolgend“ bezeichneten Grundrechte ein Konflikt bestehen
scheıint oder auch wirklich besteht.

Dieser insbesondere VO (Gsunter Dürıg 1n seiner berühmten Erstkommentierung
Art Abs GG 10 begründeten Posıtion 1ST 1U  - VOT einıgen Jahren Matthias

Herdegen 1n einer umtassenden Neuimnterpretation des rt. 1 CENISCSCNYE-
treten!!. Herdegen bestätigt ZW3aY, da{fß der Parlamentarische Rat mi1t der Menschen-
wüuürdeklausel „eınen Staat un: Verfassung vorgeordneten Anspruch“ ! 1n das
posıtıve Verfassungsrecht übernehmen wollte. ber für ıh verliert dıe Entste-
hungsgeschichte weıtgehend ıhre Bedeutung. Alleıin „dıe Exegese der Menschen-
würde als Begrıiff des posıtıven Rechts“ und das Faktum iıhrer Nennung 1n der Ver-
fassung sel]en TUr die staatsrechtliche Betrachtung maßgebend“ L AAA se1 durch
Art Abs eın „kategorialer Würdeanspruch aller Menschen“ begründet. Jedoch
„Sınd Art un: Ma{iß des Würdeschutzes für Differenzierungen durchaus offen, die
den onkreten Umständen Rechnung tıragen e Damıt macht Herdegen, W1e€e die
weıtere Kommentierung ZEeIST ınsbesondere Z7WeE] xrofße Felder der wıssenschaft-
lıchen W1e€e der polıtischen Diskussion 1n sehr prinzıpieller Weıse NEUu zZu Gegen-
stand auch der verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung: AB eınen dıe Folge-
probleme der unbestreitbar Entwicklung der Biomedizın un! der
Bıotechnologie un: ıhrer Forschungsmöglichkeiten un 7A0R anderen dıe rage
nach dem Begınn der Ex1istenz eınes Menschen, deren Beantwortung natürlich auch
den Zeıtpunkt bestimmt, dem der uneingeschränkte Schutz der Menschenwürde
einzusetzen hat

Nıcht 1L1UT dıe Grenzen der eiıgenen Sachkompetenz verhindern C3S, die Posıition
Herdegens jer weıter verfolgen. S1e hat eıne längere Vorgeschichte, auf deren
Hıntergrund S1e durchaus gesehen werden mufß, un findet zudem ın allerjüngster
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e1ıit vermehrt auch anderweıtıige Unterstutzung 15 Im Rahmen HSC LGT Betrachtung
mu{ also der 1InweIls genugen, da{fß iınsbesondere Ernst-Wolfgang Böckentörde der
Posıtion Herdegens mehrtach un!: nachdrücklich MmMI1t für mich überzeugender
Argumentatıon entgegengetretecn ıst 16 Er kommt dabe!1 letztlich dem Ergebnıis,
da 1n der Interpretation Herdegens „dıe fundamentale Norm des Grundgesetzes
der tragenden Achse verlustig“ gehen droh

Freude, Nachdenklichkeit un: Genugtuung

So werden 60 Geburtstag des Grundgesetzes nıcht L1LUT die Festredner insgesamt
durchaus guLE Gründe haben, unserer Verfassung eın Zeugn1s auszustellen.
Subjektive Geftühle einzelner Miıtbürger, och ımmer nıcht 1n eıner wirklichen 1De-
mokratiıe leben, sollten S1Ee daran nıcht ernstlich hiındern. IDenn die FExıstenz und
das Fortbestehen dieser Verfassung o1bt be] diesem Jubiläum wirklıiıch Anlafi 72 OR0

Freude darüber, un! MmMI1t eıner der freiheitlichsten Vertassungen der Welt le-
ben dürten. Das schliefßt nachdenkliche Oftenheıt für GG Entwicklungen nıcht
auUs, und CS macht angesichts mancher Tendenzen auch besorgte Wachsamkeit ke1-
NCSWCSS überflüssıg. Dieser Vertassung un unls selbst sollten WIr 1aber diesem
Jag viele Mıtbürgerinnen un!: Miıtbürger wünschen, die S1€e für wichtig halten, S1e
hochschätzen un: ann un: W anlllı auch einmal eın wen1g stolz auf S1e sınd
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IIem vollständiıgen Text mussen heute uch Besitzer des ZCENANNLTLEN Kommentars mühsam nach-
spuren, S1C nıcht eıner weıtsichtigen Anregung gefolgt sınd un! ıh uch be1 seıner Ersetzung
durch den Kommentartext gesondert auiIibewahrt haben

Diese hat 1U die ursprünglıche Kommentierung ÜUÜrc Dürıg 1n Grundgesetz. Kommentar (A
ErTSCTZLE.

Ebd dnr.
135 Ebd dnr.

Ebd dnr.
15 Nach einem Bericht der FA/Z ber eine Veranstaltung der arl Friedrich VO S1ıemens
Stiftung mMI1t der Überschrift: „ Was kommt ach dem Grundgesetz?“ hat der Staatsrechtler Horst Dreier
sıch dort nachdrücklich eine „Sakralisierung“ des Grundgesetzes gewandt und ottenbar 1n dem
neugefaßten Art. 146 eın gee1gnetes Instrument gesehen, mı1t dem die Verbotssperre der „Ewigkeıts-
klausel“ des Art Abs überwunden werden könne. Es 1St unübersehbar, da{fß auch der weıte-
ren Durchsetzung der Posıition VO Herdegen ZUQULE käme, WE das gelänge.
16 So ZUuUerst B2z Böckenförde, Die Würde des Menschen War unantastbar, 1: FAZ, 3.9:.2003; 2453
1/ Ders., Bleibt die Menschenwürde unantastbar? 1N: Blätter für deutsche internationale Politik,
10/2004, 12164f., 1
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